
Wissenswertes zum Abschluss  Seite 1 von 2 

Wissenswertes zum Abschlusszeugnis 
 
Im Abschlusszeugnis sind alle Noten aufgeführt, die Sie bei uns bekommen haben. Die Durchschnittsnote er-
rechnet sich aus allen Noten (bei Blockklassen: aus allen Noten ohne Sport). 
 

 
 
 

Haben Sie vor Ausbildungsbeginn noch keinen Mittleren Schulabschluss erlangt (keinen Realschul- oder 
vergleichbaren Schulabschluss), können Sie diesen mit erfolgreichem Abschluss der Berufsschule erhalten. 

Voraussetzungen für die Verleihung des Mittleren 
Schulabschlusses sind: 

• Durchschnittsnote von mindestens 3,0 in allen Fächern mit Ausnahme 
von Sport 

• bestandene Abschlussprüfung 
• mindestens Note 4 in Englisch 

Die Englischkenntnisse können nachgewiesen werden: 
- im Abschlusszeugnis der Berufsschule 
- im Abschlusszeugnis der Hauptschule (erfolgreicher  

oder qualifizierender Hauptschulabschluss) 
- im Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 9 oder 10 des Gymnasiums 
- durch ein staatlich anerkanntes Englisch-Zertifikat  
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Falls Sie bereits einen Mittleren Schulabschluss haben, können Sie – wenn die Voraussetzungen erfüllt sind – 
die Eintragung des Mittleren Schulabschlusses im Zeugnis beantragen (eventuell dann sinnvoll, wenn im Be-
rufsschulzeugnis ein besserer Durchschnitt erreicht wurde). Für die Berechnung des Durchschnitts zählen Sie 
alle Noten des Abschlusszeugnisses (bei Blockklasse: alle Noten außer Sport) zusammen. 

Schüler/-innen, die ohne Hauptschulabschluss eine Berufsausbildung beginnen und die Berufsausbildung er-
folgreich abschließen, erhalten den Hauptschulabschluss auf Antrag zuerkannt. 

 
Sie haben die Möglichkeit die Durchschnittsnote der Berufsschule in das IHK-Prüfungszeugnis aufnehmen 
zu lassen. Hierzu müssen Sie den „Antrag auf Aufnahme der Durchschnittsnote der Berufsschule in das IHK-
Prüfungszeugnis“, den Sie von der IHK zugeschickt bekommen, 

 ausfüllen und 
 bei uns im Sekretariat abgeben. 
 
In diesen Antrag müssen Sie die IHK-Identnummer eintragen! Das ist nicht Ihre Prüflingsnummer! 

 

Sie bekommen eine Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt München, wenn Sie 
 
 mit Hauptschulabschluss maximal 3 x die Note 2 (bei Blockklassen: ohne Sport) haben; 
 mit mittlerem Schulabschluss maximal 2 x die Note 2 (bei Blockklassen: ohne Sport) haben; 
 mit Abitur maximal 1 x die Note 2 (bei Blockklassen: ohne Sport) haben). 
 


